
Allg emeine
bauaufsichtliche
Zulassung

z-55,6-294

EEs Engineering Service GmbH
Rehweq 11/13, 26639 Wiesmoor

Zu assunSsgegenstandi

Kleinkläränlagen mit Abwasserbelüftung aus glasfaserverstärktem Kunststoff (cFK):

Belebungsänlagen mit Aufwuchskörpern Typ "Bio-Air-Wasserfloh" für 4 bis 50 EW;
Ablaufklasse C

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemeln bauaufsichtlich zugel
Diese allgerneine bauaufsichtliche Zulassung umfasst zehn Seiten und 18 Anlagen.

Deutsches l.stitüt für Bautechnik Eine vom Bund und den Lärdern semernsam qetragane Einrichlung

OlBt Kolonnenslraße30LlD-10829Ber. Te:+4930?8730 0 Fax +493074730-320lElllailidrbt@dibtde wwwdibl.de

DIBt
Deutsches lnstitut für Bautechnik
aNSTALT oEs öFFENTLtcHEN REcHTs

Zula5sungsstelle f ür Bauprodukl€ und Aauärten

Eautech.isches Prülamt
M lglied der Europäschen Orga. salion rLir

Technischa Zulässungen EOTA und der Europiische. U.ion
lür das Agrömenl im Bauwese. UEAIc

rer.: +49 30 78730-0
Fai: +49 30 78730-320
E Mair: d bt@dibt.de

Datum: Geschäflszeichenl

6. November 2009 II 31-1.55.6-35/09

19. April 2014

\;:t
{;\.1_

3:i:"ä::,;;"'"



allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
z-55.6 294

DIBI
Seite 2 von 10 | 6. November 2009

I. AI-LGEMEINE BESTIMMUNGEN

lqit der allgerneinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarket bzw. Anwend-
barkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nächgewiesen,

allqemeinen bauaufsichtlichen Zulässunq können nachträglich ergänzt und
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Sofern in der allgemeinen bauaufsicht ichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der rnit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den 5 17 Abs. 5 l4usterbauordnung entsprechenden Länder
regelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch
durch gleichwertige Nächwelse anderer lvlitgliedstaaten der Europäischen lJnion belegt
werden kann. Dies git ggf. auch für im Rahmen des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer biläteräler Abkornmen vorgelegte gleichwertige

Dje al gemeine bauaufsichtliche z!lassung ersetzt nicht die für die Durchführung von Bau
vorhaben gesetz ich vorgeschriebenen Genehrnigungen, Zustimmungen und Bescheini-
g u ngen.

Die a lgemeine bauaufsichtliche zu assung wird unbeschadet der Rechte Dritter, lnsbe
sondere privater Schutzrechte, erteilt,

Hersteller und Vertre ber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dern Verwender bzw, Anwender des
zulassunqsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen zulassung zur ver-
fügung zu stellen und darauf hlnzuweisen, dass die ä lgemejne bauaLfsicht iche Zulässung
an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden
Kopien der allqemeinen bauaufsichtlichen ZLrlassung zur Verfügung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsicht iche Zulass!ng darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine
auszugsweise Veröffentlich!ng bedarf der Zustimrnung des Deutschen Instituts fÜr Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der algemeinen bauaufsicht-
lichen zulassung nicht widersprechen. Übersetz!ngen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnlk nicht geprüfte
Übersetzung der deutschen Origina fassung" enthalten.

Dje allgemeine bauäufsichtliche zLrlassLng wlrd widernrf ich erte lt. Die Bestimmungen der

Deuhcles lnßti!trr
für Brurcchrit
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mit Ar.rfwuchskör

II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand sind Kleinkläranlagen rnit Abwässerbelüftung zum Erdeinbau,
außerhalb von Verkehrsbereichen, in verschiedenen Baugrößen für 4 bis 50 EW, ent
sprechend Anlage 1. Die Kleinkläranlagen bestehen aus glasfaseruerstärktem Kunststoff
(GFK) und arbelten näch dem Prinzip von Be ebungsanlagen im Aufstaubetrieb.
Kleinkläranlagen mit Abwasserbelüftung dienen der aeroben bio ogischen Behandlung des
im Trennverfahren erfassten häuslichen Schmutzwassers und gewerblichen Schmutz-
wassers soweit es mit häuslichem Schmutzwasser vergleichbär ist.
Dle Keinkläranlagen werden grundsätzlich einschließlich aller Bauteile als Neuanlagen
hergestelt. Sie können jedoch auch durch entsprechende Nachrüstung bestehender
Anlagen hergestellt werden. In diesem Falle dient die bestehende Anlage (lqehrkammer-
grube aus Beton gemäß DIN 4261-11) der Vorklärung bzw. der Grobstoffabscheidung und
schlarnmspeicherung, der zusätzlich einzubauende Behäter aus glasfaserverstärktem
Kunststoff (GFK) stellt dle Belebungsan age mit Aufwuchskörpern dar.

Die GenehmigLrng zur wesentlichen Anderung einer bestehenden Abwasserbehandlungs-
anlage (Nachrüstung bestehender lvlehrkammergruben) erfolgt nach landesrechtlichen
Bestimmungen im Rahmen des wasserrechtlichen Erlaubnisverfahrens.

Der Kleinkläranlage dürfen nicht zugeleitet werdenl
- gewerb iches Schmutzwasser, soweit es nicht häuslichem Schmutzwasser ve.gleichbar

lst
- Fremdwasser, wie z, B.

Küh wasser
Ablaufwasser von Schwirnmbecken
Niederschlagswasser

Drainagewasser
lvlit dieser allgemeinen bauaufsicht ichen Zulassung werden neben den bauaufsichtlichen
auch die wasserrechtlichen Anforderungen im Srnne der Verordnungen der Länder zur
Feststellunq der wasserrechtlichen Eignung von Bauprodukten und Bauarten durch Nach-
weise nach den Landesbauordnungen (WasBauPVO) erfrillt.
Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Prüf oder Genehmi
gungsvorbehalte anderer Rechtsberelche (Erste Verordnung zum Geräte und Produkt
sicherheitsgesetz (Verordnung über das Inverkehrbringen elektrischer Betriebsmittel zur
Verwendung innerhalb bestlmmter Spannungsgrenzen - 1. GPSGV), Gesetz über die
elektromagnetische Verträglichkelt von Geräten (El{vc), Eifte verordn!ng zum Geräte
und Produktsicherhejtsgesetz (Explosionsschutzverordnunq - 11. GPSGV), Neunte Ver-

Bestimmungen für das Bauprodukt

Eigenschaften und anforderungen
Eigenschaften
Die Kleink äranlagen mit Abwasserbelüftung (Belebungsan agen
entsprechend der Funktlonsbeschreibung in den Anlagen 16

lär BaErechnik

DIN 4261'1I "Kle nkäEnb9€n; Anlagen ohne AbwasserbeüftLng

bs 18 wu.den gemä
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Anhang B DIN EN 12566 3'1auf einem Prüffeld hinsichtlich der Relnigungsleistung geprÜft
und entsprechend den zulass!ngsgrundsätzen des Deutschen Instituts für Bautechnjk
(DIBt), Stand Mai 2009, beurteilt.
Damit erfüllen die Anlagen mindestens die Anforderungen nach AbwV Anhang 1, Teil C,
ziffet 4. Die Kleinkläranlagen haben irn Rahmen der bauaufsicht ichen Zulassung folgende
Prüfkriterien im Ablauf eingehalten:
' BSB5:

- csB:

< 25 rng/l aus einer 24 h lYischprobe, homogenisiert
< 40 mg/l aus einer quallfizierten Stlchprobe, homogenisiert
< 100 mgll aus einer 24 h l4ischprobe, homogenisierl
< 150 mg/l aus einer qualfizlerten Stichprobe, homogenisiert

Abfitrierbare Stoffe: < 75 mg/l aus einer qualifizjerten Stichprobe

Dam t sind die Anforderungen an die Ablaufklasse C (Anlagen mit Kohlenstoffelimination)
eingehalten.

2,1.2 Anforderungen
2.1.2.1 Klärtechnische Bemessung

Die klärtechnische Bemessung für jede Ausbaugröße ist der Tabe le in Anlage 14 zu ent-

2.1.2.2 Aufbau det Kleinkläranlagen
Die Kleinkläran agen mit AbwasserbelÜftung mÜssen hinsjchtlich der Gestaltung und der
lYaße den Angaben der Anlagen 1 bis 13 entsprechen.

Hinsicht ich der verwendeten Werkstoffe wird auf die beim Deutschen Institut für Bau-
technik hinterlegte Erzeugnisdokumentation verwiesen.

2.1.2-3 Siandsicherheitsnachweis
Der Nachweis der Standsicherheit wurde fÜr die in dieser allgemeinen bauaufsicht ichen
Zulassung genannten Einbaubedingungen erbracht. Die EinbaLrhinweise unter Abschnitt 3
sowie die Angaben des Herstellers in Anlage 15 dleser allgemeinen ba!aufsichtlichen
Zulassung sind zLr beachten.

2,2 Herstellung,Kennzeichnung
2.2.L Herstellung

Die Herstellung der Behälter darf nur nach der beim Deutschen Inslitut für Bautechnik
hinterlegten ErzeLrgnisdokumentation erfolgen.

Die Klelnkläranlagen werden entweder vo ständig im Werk oder durch NachrüstLrng
besreqender AnldgFn he-gesle L

Die bestehenden l.4ehrkarnmergruben rnüssen einen bauaufsichtlichen Verwendbarkeits
nachwe s haben,

2.2,2 KennzeichnunE
Die Kleinkläranlagen rnit Abwasserbelüftung (Belebungsanlagen mlt Aufwuchskörpern)

ler-leller ml oem Ubereilstmmurgszeichen (U le.l_en) nach oen Üoer
einstimmungszeichen-Verordnungen der Länder gekennzeichnet werden. Die Kennzeich
nung daff nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfü lt sind. Des
Weiteren sind die Kleinkläranlagen jedefteit lelcht erkennbar und dauerhaft mit fol
Anqaben zu kennzeichnen:

Typbezelchnung

Elektrischer Anschlusswert

DIN EN 12566-3r2009 07 ''Kleinkä€nlaqen fÜr b s zu 50 EW Teil3: vorg€fertigte und/oder lor ort mo
an.gen zLr Behand !ng von häls chen schmutzwassei

q,'"r!
i.. {

J:1

{ür Bastechnik
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Wasserspiegel von Tauchrohr

Nutzbare volumina der Vork ärungseinrichtung
des Belebungsbeckens

des Nachklärbeckens

- Nutzbare Fläche der Aufwuchskörper
- Ablaufklasse C

2.3 Übereinstimmungsnachweis
2-3.1 Neubau
2.3.1.1 Allgemeines

Dle Bestätigung der Übereinstimmung der Klelnkäranlagen rnit Abwasserbelüftung mt
den Bestimmungen dieser a lqemeinen bauaufsichtllchen zulassung muss für jedes Her
stellwerk mit einer Übereinstimmungserklärun9 des Herstellers auf der Grundlage einer
werkseigenen Produkt onskontrolle erfolgen (s. Abschnitl 2.3.1.2).
Die Bestätigung der Übereinstimmung der eingeballen Anlage m t den Bestimmungen
dieser ällgemeinen bauaufsichtlchen z!lass!ng muss mrt ener Übereinstimmungs-
e.klärLrng der einbauenden Firma auf der Grundlage der jm Abschnitt 2.3.2 aufgeführten
Prüfungen und Kontrollen erfolgen.

2.3.1.2 Werkseigene Produktionskontro e

in jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzLrichten Lnd durch-
zuführen. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzu-
nehmende kontinuier iche Überwachung der Produktion verstanden, mlt der dieser sicher
stellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestjmmungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.
Die werkselgene Produktjonskontrolle besteht aus:

Beschre bung Lnd Überprüfung der Ausgangsmaterjalien Lrnd der Bauteile:
Der Hersteller des Behä ters hai an Hand von Eescheinigungen 3/3.1.8 nach
DIN EN 102043 des Herslellers des Ausgangsmaterials nachzuweisen, dass die Form-
masse den festgelegten Anforderungen entspricht.
Kontrol en und PrÜfungen, die am fert gen Produkt durchzufrihren sind:

. die re evanten Abmessungen des Behälters

. die Durchmesser und die höhenmäßige Anordnung von zu und Ablauf

. die Querschnlite und höhenmäßige Anordnung von eventuelen Durch-
trittsöffnungen
.lie Finba'rtiefe !n.l .lie Höhe ilber dem

Anordnunq und Position der Einbauteile

festzustellen und auf Ubereinstirnmung mlt den Festlegungen in den Anlagen zu dieser
allgerneinen bauaufsichilichen Zulassung zu prÜfen.

Prüfung der wasserundurchlässigkeiti

Vom bevollmächtigten Sachkundigen
Anforderungen gernäß Punkt 7 der

de\ Behd le.qe_-lellers i.l unler Bcachr, rg dei
DIN4261 101' die Dichtheitsprüfung durch

'l.,retallische Erzeuqnissei arten von PrÜfbescheniqLngen
'Ke nkäran acen, Anaqen ohne Abwasserbelaift!nc, Gr!ndsätze z!r
Prod!kt onskontrol e !nd FremdÜbetuachung

DIN EN 10204:2005-01:
DIN 4261 r01:1994-02:

{ür Bsütechdk
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Prüfung der Wandstärke:
An jedem Behälter sind am Behälterrnantel und am Behälterboden an rnindestens je 5
über das gesamte Bauteil vefteiiten Stellen die Wanddicken zu messen, Sie mÜssen
einschleßlich der inneren Feinharzschicht mindestens die in der Erzeugnisdokumen
tätlon anqeqebenen Werte aufweisen,

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuze chnen und auszu-
werten. Dje AufzeichnLrngen mÜssen rnindestens folgende Angaben enthalten:

Bezeichnung des Bauprodukts bzw. der Ausgangsmaterlalien und der Bestandteile

Art der Kontrolle oder Prüfung

Datum der Herstellung und der PrÜfung des Bauprodukts bzw. der Ausgangs
materialien oder der Bestandte le

- Ergebnis der Kontrollen und Prüfungen und. soweit zutreffend, Verglelch rnit den
Anforderungen

Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontro le Verantwortlichen

Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die eriorder ichen l4aß-
nahmen zur Abstellung des 14angels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit übereinstirnmenden ausqe-
schlossen werden. Nach Abstellung des l4angels ist soweit technisch mdglich und zum
Nachweis der l4ängelbeseitigung erforderlich die betreffende PrÜfung unverzüglich zu
wiederholen.

Dle Aufzeichnungen sind mindestens fünf lahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen
Institut für Bautechnik, der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde oder der zustän
digen Wasserbehörde auf Verlangen vorzulegen-

2.3-2 Nachrüstung
Die Bestätigung der Übereinstirnmung der nachgerÜsteten Anlage rnit den Bestimrnungen
der allgerneinen bauaufsichtlichen zulassung muss mrt e ner Überernstrmmungserklärung
der nachrüstenden Firma auf der Grundläqe folqender Kontrollen der nach Abschnitt 3 vor
Ort fertig eingebauten An age erfo gen:

Die Vollständigkeit der montierten Anlage !nd die Anordnung der An agenteile einschließ-
lich der Einbauteile sind zu kontrollieren.
Die Ergebnisse der Kontrollen und Prüfungen sind aufzuzeichnen und auszuwerten. Die
Aufzeichnungen mÜssen mindestens folgende Angaben enthalten:

Bezeichnung des Bauprodukts bzw. der Ausgangsmaterialien und der Bestandtei e

Art der Kontrolle oder PrÜfung

Datum der Herstellung und der Prüfung des Bäuprodukts bzw. der Ausgangs
materialien oder der Bestandteile

- Ergebnis der Kontrolen und Prüfungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen
lJnterschr ft des für dle Kontrolle Veraniwortlichen

Bei ungenügendem Prüfergebnis sind von der nachrüstenden Fjrma unverzüglich die
erforderlichen lvlaßnahmen zur Abstelung des l4angels zu treffen. Nach Abstellung des
l4angels ist soweit technisch rnöqlich und zum Nachweis der lvlängelbeseitigung erfor-
derlich - die betreffende Prüfung unverzüg ich zu wiederholen.

Die Aufzeichnungen der Kontro en und Pnilungen sowie die Überernst mmungserklänrng
sind nindestens fünf lahre beirn Antraqsteller bzw. der einbauenden Firma aufzu-
bewahren. Sje sind dem Deutschen Institut für Bautechnik, der zuständlgen ob

lür Bautechnik

Bauaufsichtsbehörde oder der zuständigen Wasserbehörde auf Verlangen vorzul
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Bestimmungen für den Einbau

Einbaustelle
Bei der Wahl der Einbaustelle ist darauf zu achten, dass die Kleinkläranlaqe jederzelt
zugänglich und die Sch ammentnahme jederzeit sjchergestellt ist. Der Abstand der Anlage
von vorhandenen und geplanten Wassergewinnungsanlagen muss so groß seln, dass
Beeinträchtigungen nicht zu besorgen s nd. In Wasserschutzgebieten sind dle jeweiligen
ländesrechtlichen Vorschrlften zu beachten,

Der Einbau der Kleinkläranlagen darf nur außerhalb von Verkehrsbereichen erFolgen. Die
Einbaustelle ist durch geeignete 14aßnahmen (Elnfriedung, Warnschilder) gegen unbe-
absichtigtes Ü berfahren zu sichern.

Beim Einbau in Gr!ndwasserbereich sind Sicherungsmaßnahmen gegen Auftrieb vorzu-
sehen. In diesem Fall jst ein örtlich angepasster Standsicherheitsnachweis erforderlich.

Allgem€ine Bestimmungen
Der Elnbau ist nur von solchen Firmen durchzuführen, die über fachliche Erfahrungen,
geelgnete Geräte und Einrichtungen sowie über ausreichend geschultes Personal ver-
fügen. Zur Verrneidung von Gefahren für Beschäftigte und Dritle sind die einschlägigen
lJr'ä lver h-tunqs\orscl_rifre r zJ beacl_ren.

Der Antragsteller hat sowohl für den Fall, dass die Kleinkläranlage vollständig im Werk als
auch fÜr den Fa l, dass sie durch Nächrüstung einer bestehenden Anlage hergestellt wird,
je eine eigene Einbauanleitung zu erste len. Dabei sind die Bestimrnungen der An age 15
zu beachten.

Vollständig im Werk hergestellt Anlagen
Der Einbau ist gemäß der Einbauanleitung des Herstellers, in der die Randbedingungen
des Standsicherheitsnachweises zu berücksichtigen s nd, vorzunehmen (Auszug wesent-
licher Punkte aus der E nbauanleitung siehe Anlage 15 dieser a lgemeinen bauaufslcht
lichen Zulassung). Die Einbauan eitung muss auf der Baustelle vorliegen.

Die aode.<Jl.qen sind qegen u rbe'ugtes Öffr en dbzJs crerr.

Durch Nachrüstung einer bestehenden Anlage hergestellte Anlage
Die nachgerüstete Anlage muss mindestens entsprechend den Angaben in den Anlagen
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung dimensionlert werden.
Der Einbau ist gemäß der Einbauanleitung des Herste ers, in der die Randbedingungen
des Standslcherheltsnachweises zu berücksichtigen sind, vorzunehmen (Auszug wesent-
licher Punkte aus der Einbauanleitung slehe Anlage 15 sowie Anlagen 7 und 8 dieser all-
gemeinen bauaufsicht ichen Zulassung). Die Einbauanleitung muss auf der Baustelle vor-
liegen.

Die AbdeLlunge_ sino qeqen unbef-qreg Off're'r zu src_er.,
Der ordnungsgemäße Zusland der vorhandenen l4ehrkammergrube ist nach der Ent-
leerung durch lnaugensche nnahme unter Verantwortung der nachrüstenden Firma zu
beurteilen und zu dokurnentjeren, Eventuelle Nacharbeten sind unler Berücksichiigung
von Ein- und/oder Umbauten von ihr auszuführen und schriftljch niederzu eqen. Dies lst
dem Betrelber gemeinsam mit dem Betriebsbuch zu übergeben.

Sämtliche bauliche Anderungen an bestehenden IYehrkammergruben, wie Schließen der
Durchtrittsöffnungen, Gestaltung der Übergänge zwischen den Kammern und änderes
müssen entsprechend den zeichnerjschen Unterlaqen dieser alqemeinen bauäufsicht-

3.1

3-2

3.3

3.4

lichen Zulassunq erfolgen.
Die baulichen Anderungen dürfen die statlsche Konzeption der vorhandenen Anlage 'ffi

s3

Iür Bsurcclnik

beeinträchtigen.
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3.5 Prüfung der Wasserdichtheit nach dem Einbau bzw. Nachrüstung
Außenwände und Sohlen der Anlagenteile sowe Rohranschlüsse müssen dicht sein. ZLr
Prüfung ist dje Anlage nach dem Einbau bis zur Oberkante Behälter (entsprichtr Unter-
kante Konus oder Abdeckplatte) mit Wasser zu fülen. Bei Behältern aus Beton daff der
Wasserverlust innerha b von 30 14inuten O,1llm'zbenetzter Innenfläche der Außenwände
nach DIN EN 16105 nicht überschreiten. Bei Behäitern aus GFK st Wasserverlust nlcht
zulässig.

Gleichwertige Prüfverfahren nach DIN EN 1610 sind zugelassen.

Inbetriebnahme
Der Betreiber ist bei der Inbetriebnahrne der Anlage vom Antragsteler oder von einer
anderen fachkundigen Person einzuweisen. Die Einweisung ist vom Einweisenden zu
bescheinigen.

Das Betriebsbuch mit Betriebs und Wartungsanleitung ist dem Betreiber zu übergeben.

Bestimmungen für Nutzung, Betrieb und Wartung

Allgem€ines
Die unter Abschnltt 2.1.1 bestätigten Eigenschaften sind im vor Ort Einsatz nur erreich
bar, wenn Betrieb und Wartung entsprechend den nachfolgenden Bestlmmungen durch-
gefü h rt werden.
Kleinkläranlägen müssen stets betriebsbereit sein, Störungen an technischen Einrich
tungen müssen äkustisch und/oder optisch angezeigt werden.

Die Kleinkläranlagen rnüssen mit einer netzunabhängiqen Stromausfaliüberwachung mit
akustischer und/oder optischer Alarmgebung ausgestattet sein.

In Kleinkläranlaqen darf nur Abwasser eingeeitet werden, das diese weder beschädigt
noch ihre Funktion beeinträchtigt (siehe DIN 1986-36).

Der Hersteller der Anlage hat eine Anleitung fÜr den Betrieb und dle Wartung einschließ-
lich der Schlammentnahme, die mindestens die Bestimmungen d eser allgerneinen bau-
aufsichtlichen Zulassung enthalten müssen aufzustellen und dern Betreiber der Anlage
auszuhändigen.

Ale Anlagenteile, die der regelmäßigen Wartung bedürfen, müssen jederzeit sicher
zugänglich sein.

Betrieb und Warlung sind so einzurichten, dass

- Gefährdungen der Umwelt nicht zu erwarten sind, was besonders für die Entnahme,
den Abtransport und die Unterbringung von Schlamm aus Kleinklä.anlagen gilt;

- die Kleinkläranlagen in ihrem Bestand und in ihrer bestimmungsgemäßen Funktjon
nicht beeinträchtigt oder gefährdet werden;

- das für die Einleltunq vorgesehene Gewässer nicht über das erlaubte lvlaß hinaus
belastet oder sonst nachtellig verändert wird;

- keine nachhaltig belästigende Gerüche auftreten.

lYuss zu Reparatur oder Wartungszwecken in die Kleinkläran age eingestiegen werde
ist besondere Vorsicht geboten. Die entsprechenden Unfa lverhütungsvorschrlfte
einzuhalten.

3.6

4

4.L

''Vereq!nq !nd Prüf!nS von abwasserletunqen !nd kanälen
'Entwässe.un9sanlagen für Gebäude und Gr!ndstücke, Regeln f!r

3ä:fi'.ö
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und

4,2 Nutzung
Die Zahl der Einwohner, deren Abwasser den Kleinkläranlagen jewe s höchstens zuge-
führt werden darf (max. EW) richtet sich nach den Angaben ln Anlage 14 dieser allge
meinen bauaufsicht ichen Zulassung.

4-3 Betrieb
4-3-l Allgemeines

Der Betreiber muss die Arbelten durch eine von ihm beauftragte sachkundige'Person
durchführen lassen, wenn er selbst nicht d e erforderliche Sachkunde besitzl.

Der Betrejber hat in regelmäßigen Zeitabständen a le Arbeiten durchzuführen, dle im
Wesentlichen d e Funktionskontro le der Anlage sowie ggf. die f4essung der wlchtigsten
Betriebsparameter zum lnhalt haben; dabei ist die Betriebsanleitung zu beachten.

4,3,2 TäglicheKontrolle
Es lst zu kontrollieren, ob die Anlage in Betrieb ist.

4-3-3 MonatlicheKontrollen
Es s nd folgende Konlrollen durchzufÜhreni

Sichtprrfung des Ab aufes auf Schlammabtrieb

Kontro e der Zu- und Abläufe auf Verstopfung (Sichtprüfung)

Feststellen von Schwimmschlammblldung und gegebenenfalls Entfernen des
Schwimmschlamms (in den Schlarnmspeicher)
Ablesen des Betriebsstundenzählers von Gebläse und Pumpen und Eintragen in das
BetriebsbLrch

Festgestellte l4ängel oder Störungen sind unverzüglich vom Betre ber bzw. von einem
beauftragten Fachmann zu beheben und im Betriebsbuch zu vermerken.

4,4 Wartung
Die Wartung st von einem Fachbetrieb (Fachkundige)3 mindestens zweimal im lahr (jm
Abstand von ca. sechs I\4onaten) durchzuf.hren-
Der Inhalt der Wartung ist mindestens folgender:

Einsichtnahme in das Betriebsbuch mit Festste lung des
Ist Vergleich)

regelmäßi9en Betriebes (Soll-

Funktionskontrolle der betriebswichtigen maschinellen, elektrotechnischen
tigen Anlageteile wie Gebläse, Pumpen und Luftheber

- Wartung dieser Anlagenteile nach Angaben der Hersteller

Funktionskontrolle der Steuerunq und der Alarmfunktion

- Einstellen optima er Betriebswerte wie SauerstoffversorgLrng und Überschusssch
rückführung
Konirolle der Zu-, Ab- und Überläufe sowie der gesamten wasserverteilLng alf
hinderten Rohrdurchfluss

- Prüfung der Schlammhöhe in der Vorklärung/Schlarnmspeicher. Gegebenenfälls Veran-
lassung der Schlammabfuhr durch den Betreiber. Für einen ordnungsgemäßen Betrieb
der Kleinkläran age ist elne bedarfsgerechte Sch ammentsorgung geboten. D e
Schlammentsorgung ist spätestens bei 50 o/o Füllung des Schlammspe chers mit
Schlamm zu veranlassen.

As sachklndiq ' werden Personen des Betre bers oder be.ufträgter Drn:e angeselref, die alfGrund ihrerAlsbil-
d!ng/ ih.er Kenntnisse ufd hrer durch praktsche Tätgket gewon.enen Erfahrlngen gewährleisten, dass se
EiqenkontroLlen an KLe nkäranlaqen sachgerecht durchführen.
Fachbetrebe slnd betreiberunabhäfq qe Betriebe, deren fltarbeiter (Fachklnd ge) aufgru.d hrer Berufsausbildung
!nd der Teinahme än einschlägi9en Qua fize ungsmaßnahmen über de notwendiqe Qua fkation lÜr Betreb !nd
W.rtung vof Keinkläran agen veriüge..
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BeglaLrbiqt

- Durchführung von algemeinen Reiniqungsärbeiten, z. B. Beseitlgung von Abage
TUngen

Prüfung der Nachklärung auf Schwimm und Bodensch amri. cegebenenfalls Verbrin-
gung in die Vork ärung
Überprüfung des bau ichen Zustandes der Anlage

- Kontro le der ausrelchenden Be- und Entlüftung

- dle durchgefühfte Wartung ist irn Betriebshandbuch zu vermerken
Im Rahrnen der Wartung ist eine Stichprobe des Ablaufes zu eninehmen. Dabei sind
folgende Werle zu überprüfen:

äbsetzbare Stoffe

- CSB

Die Feststel ungen und dLrrchgeführten Arbeiten sind in einem Wartungsbericht zu
erfassen. Der Waftungsbericht ist dem Betreiber zuzuleiten, Der Betreiber hat den
Wartungsbericht dern Betriebshandbuch beizufügen und dieses der zuständigen Bauauf-
sichtsbehörde bzw. der zuständigen Wasserbehörde aLf Verlanqen vorzuleqen.

e#
Iür Baure'hnik
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1. Einbauvorschriften für die GFK Behälter

CmdsätzLich sind dic l.linbaulorschiften des Behäfterherstellers zu beachten.
Zur Besdmmurg der bodcnphlsikaliscbcn Gcgcbcnhcitcn solltc cin B.rugrundgutachten erstellt

Dic TragPihigkcit des Lrrtergrurdes ist entsprechend dem Baugrrnd{utachten zu
berücksichtigcn. l3ci Not\\'encligkeit ist eine -ftegfihigkeitsverbessemng il Verantrvorrutg des

Ilauuntcmchmcns durchzulühren.
Nach Aushub det llaugllil)c isf sichcrzustellen, dass der Boden nit feinkönigem lüessand
I.iorngröße bis 3rnm, mildcstcns 200nm dick plrn u. cbel lerfü1lt und verctichtet rvird.

Bs.or dcr Behälter erngebaut wüd, ist dicsct auf lleschädigungcn zu ftontrollicrcn. l3cschädigte

Ilchältcr dütfcn nicht eingebaut llerdel.
l)ic llchältcr sind sroßftei abzuladen ufld stoßfrei ir die llatgtube zu hebcn. Dabci sntd zunr
Anschlagcn dic an Behälter lorhxrderen Riflgösen oder Curschlaulen zu ven"*enden.

Anschließerd rvird die llaugrlbc mit fcinkärnigcn l{ics r,crfüllt. I)ic \redüllurg ist il 30 cm-
Scldtten dLuchzufühten. Dcr llcbältcr ist rvährend dcs \icrfrillcns dc'r Baugube mit Irischrvasser
zu füllen, um ehen Cegendruck zur: Vctrlichtung aufzubaucn und somit cinc l)cfonnxtior des

Bchälters zu \.ermeider.
Dic BaugrLrbelgröße ist entsptechend det Behältergtilße wrd dcn damit r.ctbunclcncn
Bauvorschriften für 'tieflrauarbeiten hetzustellen. l}üschungen sind tach l)lN 4l2.1 amzuführcn.
A11e Änschlusslcitungcn snrd spannungslrei und dicht u den Behälter alzusclrließen.

Die Behältcr sind nicht befahrbai!

l-ine Lrdüberdeckung darl500 mm nicht übcrschrcitcn. Dcr,\bstand zu Verkehrsflächefl oder
Bebauurg mLrss mird. 21n bctragcn.
l)ic ,\nlagcn rverden staldardmäßig mit begehbaren Deckcln gcliefctt.

Berrn sp,itercn llctricb ist sicherzustellen, dass nur eine IIälfre der I{läranlage leet gepumpt r-'ir d.

Der Bchältcr dxd flie l,inger als einen 1ag teihveise geleert setrl.

Bei Crunds'asscr und/ odcr Sctichtenwrsser isr eine Ringentrvässerung und/ oder
Aufttiebssichcmng vorzuseher
Dic Aufiflebssichetunli ist mit dcm Hcrstcllcr al)zusrill1nlcn. Vor Lccrung des Behält€N ist durch
gceignete \{al}nahmen eine l3chältctbclasmg(rcsondcrs im 13crcich dcr Behältersohle) hfolge
vor (]trrnd oder Schichtenrvrsset zu

A,i:,tqr:49
rur iri!err.:nLrjr bal]ä!isrdtll:ohen

ZLrrir!:rtrrs r..lr ?-ti6' 23 t
vctn O6 . zLlcs*Lts 2At:-9

t_

ti'.lii'";9

F,s ist cin Wanhinteis im Domschach
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2. Anlagenbeschteibung

Bci diescm biologischen System handelt es sich um von ulten belüftete, schrvebende
Tauchkörper (l). Der Sekundärschlanm wird aus dem Nachklir.becken (3) in das Vorkrärbecken
(1) zurückgcführt. Dic Belüftung erfolgt mittels \{embrankotlrpressor (\1), I{olbenpun.rpe und
Rohrbelüfter (ll), odcr Tcllcrbclüftcr. ( KxnxneL 2 )
Die Kahmer (i) dient als Nachklätbecken.
Die Schlammrückführung mittels Injektorpumpe (S) erlolgt mehmals tägjich.
Die Steuerung der Änlage €rlolgt übet erle SPS odet Digitalsteuerung.
Die Änlage ennvässett in der nächstgelegenen Vorfluter oder jn eiflen votges
Ptobccntnahmescl, ac} t, ifl eine Stuaßenverohrule oder in eine \relriesellune.
cine Hcbcpumpc eingesetzt werden.
2.1 Prinzipschaubild

PT::ti-.::-:E

1+L
Legende :

1: Votklämrg u. Schlammspcichcr
2: Belebungskammet
3: Nachktärbecker
,1: Ptobcnahmcschacht

Anta,Je,46

Trrr aL (icme fen barralrfsldltlichen

z r",,.,,u,r l'l' ?-t:i' ö -2\'+
.,,'". 06 . z1/" "e* La Zo03

2+T+B

L:
T:
S:

B:
H:

3+S+A +H

I-adcpumpc
Tauchkörpet
Schlammpumpe
Abseublech
Rohrbelüfter
Hebepul.rpe
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2.2 Die Anläge für dic Ablaufldasse C

llei dern Ilio ,\ir Wasserfloh hatdelt es sich um cincn Ncubau bzu'. Naclmisrung ruch DIN EN
12566 Tcil 3 tür Nlehrkatrmer-I{1äranlagen r-oo ,l bis 50 FIW

Der Einbau etfolg in cincr Dreilamn.rerkläranhge utd besteht aus luu-uchskärpen enern
BeIüfrungssystem sowic cincr Schlammrückführungspumpe.
l)cr Stickstoffabbau erlolgt dutch übcrhöhtc Saucrstoffzugebe.
l)ci Nachrüsrsatz isr nach det l\Iaschincndchtlinic Cl- g€keflzeichret.

2.3 Die Virl:ungs$'eis e

Das anf:lllendc ,\L:t'asscr gclxngt zurächst in das ,A.bsetzbecken (\'orklätkanmer).
Hicr setzer sich die festen und grol)cn Schmutzstofle am Boden der Kamncr ab.

Dort *'ird der Pdmätscblamrn gcl:rgcrt, bis er abgepunpt u11d entsolgt \\,itd.
Übcr das T Snick gelangt r-orgcklär'tcs ,\brvasscr irr die nrit derrr Wesserfloh ausgcrustLtc

Krmrer (Belebungskamncr). llci schuicrigcn Ab{'assen erhältltissen kann cioc Ladcpurnpe
eiogcsctzt $crcler. Die Belebuflgskarnmer rvird übcr cinc gcräuscherme Nlembranpumpc uod cin
Xlembran Rohrbelülter oder '1ellerbelüfter bclüftct und umgcivälzt. Imrerhelb dieser I{ammer:
belrnden sich, in I{inbcn odcr losc geschürtete Pol,l\lrethän -A.uF;r''uchskörycr aufderen sich
trlihootganismen ansicdcln.
Bei lose geschütteten r\uRvuchskäL7cn rvird der Äbtieb durch einen Sicbkotb zutückgehaltel.
Die I{örper $.erden durch dic aufsteigelde Luft in Zirkulation versetzt. So \i.ir.l cir .,ptima]er
I{ontakt zll'ischet Schmutztassct und ;\tLfrvuchsorgenistren ge*'ährleistet. Durch dic Bet'egung
<lcr l{öryer in.r Wasser urd das Reibcn dcr Köryer :rnenrender s-ird ein Zur.achscn dcr
ÄuÄr,-uchskörpcr lerhindert und ein gleichmäßig iotalitcs Bdktcricmasen sichegestellt.
Durch dic l3clüftung des Äb*'rssers bildet sich llelcbschlamrn. t)ic auf den Belebtscliamm
flockel und dcn ,\ufrvuchskUrpen angesiedeltet Nlilcoorgaoisrer übcrnehmen den Äbbeu det
Schmutzstoffc aus dcm,\bwasser. In der Nachklärung befindct sich dic S

führungspumpe.

Vorteile der VefiFendung von PU-Aufrvuchskötpem

r IrülTrt zu erner \'erbesscrung dcr lbsetzeigtnsch:rften des Flockenschlar

o Dutch den ,\ufiructrs cler l{ikoorganismen auf dem Tr'ägclnetcrial *ird eine Äusspiilung
der aktn'er Biotrassc vcrhinclcrt.

o Durch die Lmnobilisicrung der trIikLoorganismen rverden Organismcn mit hohen
Generationszeitcn in clct Belebungssrule zurickgehalten. So rvird z.B. dic Nitrifihtron
durch die Immob isiettng dcr langsam rvechsenden Nitrifikanten erheblich vcrbcsscrt.

.,{ufgrund clcr Schxu11.rstuknrr der AuRr'r:chskörycr könncn bei optimiertem Be[iftungsrcgimc
araerobe Zoncn im Zcntrun-r der I{örper eilstehen, jn dcncn betcrotuophe Bäkterien

siedeln, die das gebildctc Nitrxt.lurch Nilretatnung sirlultafl ir Stichs to ff üb crführen köuner.

Ntlage 4 7
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Ein Austag der -{uÄr,-uchsköryer wird durch einen l{orb odcr cin Sieb im Äblauftcür lcrlinrlct.

Nach der biologischen Stufe gelangt clas ,\bivasscr durch eir '1auclrrolrr in die cldttc l{ammct
Q.Jrchklärbecken). Hier sctzt sich clct aus dcr llelebungskarrmer nirgcführtc Schlamm ärrr Boden
dcs BccLcns al> (Schlanrnablaufschtäge) utd das gereiniqte r\brvasscr: r-ctläßt die,\llaee über ein
T Strick odet ribct eine Hebepumpe nr eine Verrohrung, Vcfticselung oder Gr:rben.
Dct Sekundätschlemm rvitd mittels etner Injektoq,urnpc die mit det Alernbranpumpe betricbcn
rvjrd in die erste I.iammer gepumpt, oder zu 2/3 in clic \rI{ und zu 1/3 in die BelebungdtammcL
gepumpt. Eingebaut \','erden düfe1l dre Schlrrunrückfühtungen 1, 2 u. 3.

Siehe Zeichnungen. Ls kömen auch mchrcrc Schlammriickführuflqspunlpcn ci gcsctzt werden
urr die Schlemtr.rschräge n.räglicLst klcin zu halter.
l)ic Flntsorgung .lcs Pdmätschlammes erlolgt näch Bedarf-.

3.1Neubau

Gtundsätzlich sird die Einbaur.orschriften des Bchältcr:hctsteliers zu beachten.
Die Änordnulg det H -1 Srücke uld sonstigcn Flhbautejle sind nach den Zeichnungcn

Die Änlagen können korrrplctt bcim Hcrstcllcr: r.ormontierr oder r.or Ort rnontict terden. Die
,\nlagcn sind nach dcrn Fiinbaggcm sofot mit \!ässer zu 1üllen. t)as Flinfahtefl der Ällaeen
n.russ rom Hcrstcllcr odcr dcmclrtsprcchcnden F2chtunen ilbemommcn l.cr:den. Diese Älbeiter
könnc icht in Fligcnlcistung dcs Betleibers übemommen rvcldcn. Das Ehlalrrel und die
I(onttollc dcs l:linbnues kann flut rolr der llerstellerhrma sorvic tlurch die vol uns geschutten
Fechfi rnren durchoeliihrr werden

3.2 Nachrüsten einer \.orhandenen Betonkläranlagc mit GFK Behältem für
BelebunE u. N:rchklärung

Grundsätulich n.russ dic Bctonkläranlagc der DIN.1261 '1ell 1 entsprcchco.
Dic Ilctonklännlqc muss \r'xssetdichl serrr.

Dic 1-orhanderle Betonkliranlage dient der \rorklärung u. Schlanm+eicherulg.
nacLloJgelde CFI,i- Rehälrer dient der Belcbung u. dcr Nachklärung.
Es sind die Ehbaur.orschriften des GfI{ Behältcrhcrstcllcn zu herchten.

3.3 Einstellung der Belüftuüg

l)ic ivcrksscitigcn Fiinstcllungcn dcr llelüftulgs- und Schlamn.rriickführungsinten.alle snd u der
Steucrung festgclegt. Lim eine opftnale Funktion zu gcrvährlcister besteht die tr{öglichkeit ribcr
cin Passrrct dicsc Intcrlalle zu wer;nderr.

Ait,te 19
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DIBI
Deutsches lnstitut f tir Bautechnik
ANSTALT DES ÖFFENIL CH EN RECHTSBescheid

über die Ergänzung
der allgemeinen bauaufsichtlichen
zulassung vom

6. November 2OOq

z-55.6-294

Zulassungsstelle f ür Bauprodukte und Bauanen
Bautechnisches Prülamt
Mltg ed der Europäischen Organ salion tür
'rechn sche Zu assunoen EOTA und der Europä schen Union

fijr das Agrement im Baüwesen LJEAIc

re : +49 30 78730-0
rar: +49 30 78730-320
E Ma : dibt@dibt.de

Dalüm: Geschällsze ch6n:

16. Februar 2010 II 35-1.55.6-35109.1

19. April 2014

EEs Engineering Service GmbH
Rehweg 1U13, 26639 Wiesmoor

Zü assungsg.gensland:

Kleinkläranläge mit Abwasserbelüftung aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK):

Belebungsanlagen mit Aufwuchskörpern Typ "Bio-Air-wasserfloh" für 4 bis 5o Ew;
Abläufklässe c

Dieser Bescheid ergänzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. z-55.6-
6. November 2009. Dieser Bescheid umfasst drei Seiten und eine Anlage. Er gilt nur
Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur
Tusammen mit dieser verwendet werden.

Deltsches lnstitut für Bautechnik I E ne voh B!nd !nd den Ländern g€meinsam g.lrag.ne Einrichtung

DlBllKoonnenslraße30L D 10829Bern Te.:+.4s3074730 o Fax:+49307a73o-3201E-N4ail:dbt@dbtdelwww.dibt.de
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Bescheid über Ergänzung
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I, ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

lvlit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw.
Anwendbarkeit des zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen
nachgewiesen.

Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den 5 17 Abs, 5 l4usterbauordnung entsprechenden
Länderreqelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung
auch durch gleichwertige Nachweise anderer 14itgliedstaaten der Europäischen Union
belegt werden kann. Dies gilt ggf. auch für im Rahmen des Abkommens Über den
Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer biläteraler Abkommen vorqelegte
gleichwertige Nachweise,

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fÜr die Durchführung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimrnungen und
Bescheinigungen,

Dle allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenständes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw.
Anwender des zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulässung zur Veriügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung an der verwendungsstelle vorliegen muss, Auf Anforderung
sind den beteiligten Behörden Kopien der allgemeinen bäuaufsichtlichen Zulassung zur
Verfügung zu ste len.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervie fältigt werden. Eine
auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für
Bautechnik. Texte und zeichnungen von Werbeschriften dÜrfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik
nicht qeprüfte ÜbersetzLnq der deutschen Originalfassung" entha ten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt.
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnissejli

Die Besummungen der
erqänzt und qe,ndert
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ZU II. BESONDERE

Die Besonderen Beslimmungen der dllgemeinen
geändert und ergänzt.

BESTIMMUNGEN

bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt

Abschnitt 2.1.2.1 ändert sich wie folgt:

2.1.2.1 Klärtechnische Bemessung

Die klärtechnische Bemessung für jede Ausbaugröße ist der Tabelle in der Anläge 14,
sowie der Anläge 1 dieses Bescheids zu entnehmen.

Deut.ches lnölitrt
\ {lir BautocbrtBl


